
 
Die Vorlage wird einstimmig – analog zum vorherigen TOP 13. – zurückgestellt. 
 
Beschluss: 

Für das im Stadtteil Einfeld gelegene Plangebiet des (aufzustellenden) Bebauungsplanes Nr. 
206 „Kreuzkamp / Stubbenkammer“ sowie die eigentumsrechtlich mit dem Plangebiet ver-
bundenen Flächen wird die Umlegung gemäß § 46 Abs. 1 BauGB angeordnet; der Umle-
gungsausschuss wird ermächtigt, Vorgespräche mit den Grundeigentümern auf der Grundla-
ge des vom Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung erarbeiteten Plankonzeptes zu füh-
ren. 
 
Abstimmungsergebnis: Zurückstellung des Antrages (siehe TOP 13.) 

JA-Stimmen: --- 

Nein-Stimmen: --- 
Enthaltung: --- 
 
Endg. entsch. Stelle: Ratsversammlung 
 
 
 


